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Bayern geht mit Härtefallfonds für 
Krankenhäuser und Reha- und 
Vorsorgeeinrichtungen voran 
VPKA dankt Gesundheitsminister Holetschek für die 
Unterstützung 
 
München – Der Freistaat Bayern unterstützt als erstes 
Bundesland seine Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen in 
der aktuellen Energie- und Inflationskrise mit einem eigenen 
Härtefallfonds. Bis zu 160 Millionen Euro werden für 
Krankenhäuser, Reha- und Vorsorgeeinrichtungen sowie 
ambulante Pflege- und Unterstützungsangebote zur Verfügung 
gestellt. „Obwohl dies nicht Aufgabe der Länder ist, füllt 
Bayern damit eine Lücke, die der Bund in seinen jüngsten 
Beschlüssen offengelassen hat“, lobt Dr. Ann-Kristin Stenger, 
Hauptgeschäftsführerin des Verbands der 
Privatkrankenanstalten in Bayern e.V.  
 
Das Bayerische Gesundheitsministerium hat mit dem Härtefallfonds 
„ein vollständig aus Landesmitteln finanziertes Hilfspaket 
geschnürt, um den Einrichtungen durch die Krise zu helfen – dort 
wo die Maßnahmen der Bundesregierung nicht greifen“, so 
Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Die Bundeshilfen würden 
„leider viel zu kurz“ greifen, kritisierte er. Jene dienten in erster Linie 
der Abmilderung von unmittelbar energiekostenbedingten 
Mehrbelastungen. „Gerade für Krankenhäuser sowie für Vorsorge- 
und Reha-Einrichtungen stellt allerdings vor allem der drastische 
Anstieg der weiteren Sachkosten eine – zum Teil noch weitaus 
größere – Belastung dar“, so der Minister weiter. Er betonte: „Es 
wäre die Aufgabe des Bundes, ordnungspolitisch einzugreifen und 
auch hier, im Zusammenwirken mit den Kostenträgern, für einen 
Inflationsausgleich zu sorgen.“ Bayern wolle die Einrichtungen in 
dieser schwierigen Situation nicht alleinlassen. „Deshalb sorgt der 
Freistaat für eine Abfederung solcher Sachkostensteigerungen, die 
nicht durch das Hilfsprogramm des Bundes abgedeckt werden.“  
 
Der bayerische Härtefallfonds sieht 100 Millionen Euro für 
Krankenhäuser sowie weitere jeweils 30 Millionen Euro für 
Vorsorge- und Reha-Einrichtungen und den Bereich ambulanter 
Pflege- und Unterstützungsangebote vor. Die Hilfe ist auf zwei 
Millionen Euro pro Krankenhausträger gedeckelt. Die Umsetzung 
soll einfach und verständlich ausgestaltet werden und im ersten 
Quartal 2023 starten.  
 
Dass Bayern den Einrichtungen im Land zur Seite springt, stößt 
beim VPKA auf breite Zustimmung und Erleichterung. Dr. Ann-
Kristin Stenger: „Die Hilfen, die jetzt vom Freistaat kommen, lägen 
eigentlich in der Verantwortung des Bundes und der Kostenträger. 
Umso mehr sind wir dem bayerischen Gesundheitsministerium 
dankbar für die unbürokratische und jetzt hoffentlich 

 
 
 
 
Verband der Privatkrankenanstalten 
in Bayern e.V. 
 
 
Kreillerstraße 24 
81673 München 
Telefon (0 89) 57 30 99 
Telefax (0 89) 57 34 88 
info@vpka-bayern.de 
www.vpka-bayern.de 
 
 
Pressestelle: 
Denkströme Markenagentur GmbH & Co. 
KG 
Telefon 0831 960 729 0 
info@denkstroeme.com 



 

schnellstmögliche Unterstützung. Sie wird den Einrichtungen in der 
aktuellen, extrem schwierigen Lage wirklich helfen.“ Ein 
Wermutstropfen sei, dass reine Privatkliniken - privat getragene 
Einrichtungen, die ausschließlich Privatpatienten behandeln - keine 
Berücksichtigung fänden. Auch die ambulante Reha werde leider 
nicht berücksichtigt. Zugleich stellt Stenger klar: „Die Hilfen aus 
Bayern sind auf 2023 begrenzt. Es ist unerlässlich, dass Bund und 
Kostenträger so schnell wie möglich wieder ihrer Pflicht 
nachkommen, für eine ausreichende und verlässliche Finanzierung 
der Betriebskosten zu sorgen.“ 
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Dr. Ann-Kristin Stenger, Hauptgeschäftsführerin VPKA Bayern e.V.  
 
 
Der Verband der Privatkrankenanstalten in Bayern e. V. (VPKA) setzt sich als dynamischer und 
praxisnaher Verband seit mehr als 70 Jahren bayernweit für die inhaltlichen Belange der privaten 
Akut- und Rehakliniken ein. Er vertritt als größter Landesverband rund 170 Einrichtungen mit 
knapp 30.000 Betten. Sein Ziel ist eine qualitativ hochwertige, innovative und wirtschaftliche 
Patientenversorgung in Krankenhäusern und Rehabilitationskliniken. Neben der Beratung seiner 
Mitglieder vertritt er die Belange der Privatkrankenanstalten in gesellschaftlichen, 
sozialpolitischen und tariflichen Angelegenheiten. 


